
Vorwort

Liebe Leser*innen,

die meisten Menschen – vielleicht bisher auch Sie – gehen unhinterfragt davon
aus, dass es nur zwei Geschlechter – nämlich Männer und Frauen – gibt. Völlig
selbstverständlich wird angenommen, dass Menschen eindeutig an ihren körper-
lichen Merkmalen einzuordnen seien und dass dies von Natur aus gegeben sei.
Daraus folgt, dass Jungen und Mädchen unterschiedliche Eigenschaften und Fä-
higkeiten zugeschrieben und in den allermeisten Gesellschaften unterschiedlich
erzogen werden.Wir erwarten vor demHintergrund dessen, was wir täglichmei-
nen beobachten zu können, dass Geschlecht eindeutig zu sein hat. Doch unsere
Erwartungen sind zu hoch: Etwa eine von 2.000 geborenen Personen ist trans*,
empfindet also das ihr bei der Geburt zugewiesene Geschlecht als nicht stim-
mig mit ihrem Sein. Allein fürMitteldeutschland ergibt sich statistisch eine Zahl
von ca. 4.000 Menschen, die trotz scheinbarer körperlicher Eindeutigkeit nicht
korrekt erkannt werden (Deutsch, 2016). Intersexualität – die geschlechtliche
Uneindeutigkeit, für die die Medizin körperliche Ursachen finden kann – wird
deutschlandweit bei etwa 1.700Kindern pro Jahr diagnostiziert (Klöppel, 2016).

Noch immer haben trans* Menschen unnötige und erniedrigende Hürden
zu überwinden, um ihren Vornamen und ihren Personenstand oder auch ihren
Körper an ihr geschlechtliches Sein anpassen zu dürfen. Sie müssen sich auf der
Basis einer Diagnosenummer aus dem psychiatrischen Bereich zwangsbegutach-
ten lassen und den Gutachter*innen »beweisen«, dass sie Männer oder Frauen
»sind« – eine Praxis, die Tür und Tor für die Geschlechterstereotype der Begut-
achtenden eröffnet. Steht die Diagnose dann nach demütigender Begutachtung
fest,müssendie trans* Personenoft noch jahrelangmit ihrerKrankenkasse ringen,
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um die für diese Diagnose notwendigen Leistungen tatsächlich zu erhalten – ein
Zustand, den einige in einer sehr labilen Phase des sozialen Umbruches nicht be-
wältigen können. Die Suizidrate wird gerade in dieser Phase als deutlich erhöht
eingeschätzt.

Was trans* Menschen nur mit viel Engagement bei der Beweisführung in Be-
zug auf ihr inneres Sein ermöglicht wird, wird intergeschlechtlichenKindern und
deren Eltern auch heute noch in den meisten Fällen aufgezwungen. Ohne Ein-
willigungsfähigkeit des Neugeborenen und gegenüber verunsicherten oder gar
nicht informierten Eltern werden – auf der angeblichen Grundlage der Sorge
um die Gesundheit des Kindes – medizinisch nicht notwendige Operationen
an den inneren und äußeren Geschlechtsorgangen vorgenommen, die im weite-
ren Lebensverlauf den Geschädigten erst tatsächliche physische Schmerzen und
Einschränkungen sowie psychisches Leid bescheren. Diese genitalzuweisenden
Operationen stellen einen nicht rechtfertigbaren Eingriff in das Menschenrecht
der körperlichen Unversehrtheit – ähnlich dem Sterilisationsverbot für Minder-
jährige – dar. Zusätzlich wirkt das Schweigen der Ärzt*innen und der Eltern
auf die Kinder häufig schwer traumatisierend, da mit diesem Schweigen ein
grundsätzliches Vertrauen zu ihren Bezugspersonen für immer gebrochen wird.
Die Politik bleibt ihrer Aufgabe des Schutzes gegenüber diesen Menschen seit
Jahrzehnten fern und überlässt die Deutungshoheit alleinig der Medizin. Diese
wiederum agiert streng nach willkürlich gesetzten Normwerten und schürt ge-
genüber den Eltern Ängste vermehrt auftretender Krebserkrankungen, wenn das
Kindnicht operiertwürde. Für diese prognostizierte Folge gibt es jedoch keinerlei
statistische Belege, da passende Studien in repräsentativer Form nie vorlagen. Zu-
gleich wird den Eltern bereits im Vorfeld die Schuld für spätere Komplikationen
zugesprochen, sollten sie einer Operation nicht zustimmen. Somit wird fachli-
che Kompetenz zugunsten der Hybris ein »Halbgott in Weiß« zu sein deutlich
überschritten.

Zugleich ist die Vielfältigkeit, mit der die Natur den starren Normwerten der
Medizin immerwieder die Realität vor Augen führt, umso größer, je genauerman
hinschaut. Man muss es nur wollen.

Neben den bereits beschriebenen Szenarien besteht für trans* und interge-
schlechtliche Menschen in einigen Ländern zusätzliches Gefährdungspotenzial
durch einen deutlichen Anstieg körperlicher Übergriffe. Wurden im Jahr 2009
weltweit 95Morde an trans* Personen verzeichnet, stieg diese Zahl 2016 auf 325
an (TGEU, 2017).

Das Buch in Ihren Händen will für die Situation von trans* und interge-
schlechtlichen Menschen sensibilisieren und versteht sich als gedankliches Ar-

Vorwort

10

https://doi.org/10.30820/9783837974584-9 - am 21.01.2026, 19:27:09. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.30820/9783837974584-9
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


beitsbuch. Es werden in diesem Band jedoch nicht die Repressalien von außen in
den Blick genommen, sondern vielmehr werden gesellschaftliche Schwachstellen
aufgezeigt. Ebensowird aufgezeigt, wie trans* und intergeschlechtlicheMenschen
diesen Schwachstellen durch Empowerment(strukturen) entgegentreten und auf
welcheWeise sie in den letzten Jahren positive Selbstwirksamkeit erfahren haben.

Wir freuen uns, dass Sie zu diesem Magdeburger Tagungsband gegriffen ha-
ben und wünschen Ihnen ein erkenntnisreiches Lesevergnügen. Gern dürfen Sie
die gewonnenen Einblicke mit anderenMenschen in Ihrer Umgebung teilen und
auf dieseWeise mehr Verständnis in dieWelt tragen.

Silvia Rentzsch und Alexander Naß
imNamen des gesamten Vorstandes

von Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland e.V.

Weiterführende Informationen zuTrans* und Intergeschlechtlichkeit können Sie
hier erhalten:
➢ rechtlicheRegelungenzuVornamens-undPersonenstandsänderung:Trans-

sexuellengesetz (TSG) (BMJV, 1980)
➢ bisherige und in Überarbeitung befindliche Behandlungsstandards: Richt-

linie zur Behandlung und Begutachtung für Transsexuelle (Becker, 1997)
➢ neueBehandlungsleitlinie, die unterMitwirkung von Selbstvertretungsgre-

mien entwickelt wurde (DGU et al., 2016)
➢ Entscheidung zur Abschaffung des Operationszwanges zur Erreichung ei-

nes anderenPersonenstandes durchdasBundesverfassungsgericht (BVerfG,
2011)

➢ nationale und internationale Interessenverbände, die sich auf europäischer
Ebene und bei den Vereinten Nationen für Menschenrechte und Nicht-
Diskriminierung von Personen unterschiedlicher Geschlechter einsetzen:
Bundesvereinigung Trans* (BVT*), Verein IntersexuelleMenschen (VIM),
Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR) und verschiedene Netz-
werkeaufnationalerEbenewieTransgenderEurope (TGEU), International
Intersex Organisation (IIO), International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
and Intersex Association (ILGA), Agentur der Europäischen Union für
Grundrechte (FRA)

➢ Yogyakarta-Prinzipien: 29 Artikel, die deutlich machen, dass es keiner
neuen Konventionen zum Schutz vor Diskriminierung bedarf, sondern
aufzeigen, wie Staaten auf Basis der bestehenden Grundrechte auf Gleich-
behandlung vor dem Gesetz das Recht auf Leben, persönliche Sicherheit
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sowie den Schutz der Privatsphäre konsequent umsetzen und einhalten
können (ILGA, 2017)

➢ Urteil desBAG,das feststellte, dassTrans* und Inter imallgemeinenGleich-
stellungsgesetz (AGG) sowohl unter dem Merkmal sexuelle Identität als
auch unter Geschlecht berücksichtigt werden müsse: BAG v. 21.02.1991
– 2AZR 449/90, EuGH v. 30.04.1996 – C-13/94 (Moritz, 2017)

➢ Untersuchung unter Hebammen/Entbindungspflegern, Ärzt*innen und
Standesbeamten zur Kenntnis über die bisherige Möglichkeit den Ge-
schlechtseintrag bei Geburt offen zu lassen (DIMR, 2016)

➢ Studien zu Unterstützungswünschen von trans* und intergeschlechtlichen
Kindern und Jugendlichen (DIMR, 2016) und zur Situation auf dem Ar-
beitsmarkt (ADS, 2010)
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